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Deutſchland. ſtokratie zu beleuchten, und die Vorwürfe der Engherzigkeit u. ſ. w. hi-
ſtoriſch zu widerlegen. Jhr großer Werth beſtehe in ihrer Unzugäng-

Erſte Kammer. lichkeit zu den neuen Theorien der Bureaukratie. Dem Redner iſt
40. Sitzung am 5. März. (Schluß.) Stein ebenfalls nicht der größte Staatsmann. Lette und deſſen Partei

Stahl will die Motive angeben, weßwegen ſeine Partei gegen räumt er nicht das Recht ein, der ſeinigen gegenüber das Recht des
die ſcheinbare Erweiterung der Rechte der Krone im Heffterſchen An Königthums geltend machen zu dürfen. Eine Adelsoppoſition gegen die
trag ſtimmen werde. Der Hauptgrund gegen die bloß ernannte Kam- Krone liegt nicht vor und ſei überhaupt ein Anachronismus und auch
mer, nach dem Antrag Heffter's, ſei der Mangel an Unabhängigkeit ein parlamentariſches Uebergewicht ſei nicht zu befürchten. Der Redner
und des Vertrauens zu der letztern. Die durch Koppe beantragte verſichert, daß er der Ariſtokratie um der Krone willen angehöre, nicht
Verbeſſerung ſei unweſentlich, das Reſultat beider Anträge ſei, daß der umgekehrt. „Selbſt die heutige Niederlage können wir als Triumph
Schwerpunkt der Vertretung in die Zweite Kammer falle, bei deren feiern, inſofern ſie ein Zeichen der Macht der Regierung iſt.“ Die Be
Wahl ſich bis jetzt die extremſte Partei nicht betheiligt habe, aber bald deutung des Tages ſei, daß nicht die Erwartung eintrete, welche in

B. betheiligen würde. Der Redner ſucht nachzuweiſen, weshalb die Heff- Zeitungen von der Abſtimmung vorher verkündigt worden. Wenn wir
gen. ter'ſche Kammer keine Unabhängigkeit und daher kein Vertrauen genie hente gegen die Regierung ſtimmen, ſchließt er, ſo thun wir es für die

ßen werde. Noch nie habe ein König die ganze Pairskammer allein
gemacht, aber wie ſoll ſie auch in dieſem Augenblick ausgewählt wer
den aus allen Parteien aus einer Partei für die Gegenwart ſei
das Wahlelement auch in der Erſten Kammer nothwendig. Alte Pairsam gebe es nirgends mehr, alſo bedürfe es zum Gegengewicht gegen die

ssl. andere Kammer eines Anſchluſſes der Grundariſtokratie. Jn dem Heff-
betg terſchen Amendement ſei auch den Specialverhältniſſen Preußens nicht
forte Rechnung getragen wenn Heffter auf die engliſchen Pairs blicke, ſo
ben, habe er nicht beachtet, daß das engliſche Unterhaus eine erſte Kammer

n. iſt. Die Heffter'ſche Kammer ſei aber auch nur ein Sardino (Däm-
gen pfer) für das Inſtrument der nach dem neuen Konſtitutionalismus ſpie-
ann, lenden zweiten Kammer. (v. Gerlach holt dem Redner ein Glas
ing, Wuaſſer, was die Kammer zu Applaus und Heiterkeit hinreißt). Das
tückk.. Motiv des Heffter'ſchen Antrags ſei aber auch die Verdrängung des

Grundadels durch Hofadel, es handle ſich alſo nicht um Bürgerthum
de und Ariſtokratie; der Adel müſſe hiſtoriſch begründet ſein, und ſolle

v. der „Großadel“ erſt durch die Kammer Anſehen erhalten, ſo könne er
Kra- derſelben keines verleihen. Man wolle den Kleinadel in die zweite

Kammer verweiſen, aber ſoll er da mit den Proletariern in gleicher
Rag Linie ſich bewerben? (links Hört! Hört!)) Der Redner wendet

ſich zu den Rufern: Jch nehme Jhren Ruf als Zuſtimmung
e. an, daß von Jhnen dieſes gebilligt wird. Man ſpricht von
h Partikularismus, giebt es eine ganz unpartikulariſtiſche Vertre

tung? wird der Großadel als angebliches juste milien nicht
auch ſeine Parteiintereſſen vertreten Wir bedürfen aber noch reak-

om tionärerer Elemente, um das ganze Gift der Revolution auszurotten,
und nicht einer Kammer, die die Verfaſſung von 1850 als fait accompli
annimmt. Es handelt ſich nicht um Gründung einer neuen Ariſto
kratie, ſondern um Erhaltung alter Jnſtitutionen. Jm legislativen
Körper kann die Popularität nicht maßgebend ſein, ſondern die politiſche
Bedeutung. Der Redner ſucht die politiſche Bedeutung der Grundari-

ſelbe und machen von unſerm guten Recht Gebrauch.
Der Miniſter Präſident kann die Folgerungen des Redners

nicht zugeben, weil die Prämiſſen falſch ſeien. Wenn die Bildung der
Erſten Kammer in die Hände der Regierung gelegt wird, ſo wird ſte
dem Recht der Grundariſtokratie auf ſtarke Vertretung gewiß Rechnung
tragen. Den Aeußerungen Camphauſen's und Stahl's gegenüber,
daß eine „ſtarke Spannung“ vorhanden ſei, bemerkt der Miniſter, daß
e ſolche im Lande ſelbſt nicht zu bemerken ſei, wo Friede und Ruhe
errſche.

v. Bethmann Hollweg läßt höchſtens eine Theilung von Stand
und Land, aber keine weitere Theilung von großem und kleinem Grund-
beſitz gelten, es ſei in der That nur der Stand der Ritterſchaft, den
die Kommiſſion meine, und dies ſpreche der Antrag Alvensleben
deutlicher und gerader aus; dieſem Stand gebühre aber nur eine Be
rückſichtigung in der 2. Kammer. Er empfiehlt den Heffter'ſchen
Antrag.

Der Schluß der Debatte wird beantragt. Jakobs ſpricht dage-
gen: die Ruhe zur Abſtimmung fehle (oh! oh!). Hanſemann erklärt
ſich für den Schluß, welcher auch faſt einſtimmig angenommen wird.

Die Abſtimmung findet in folgender Weiſe ſtatt. Zuerſt wird der
Antrag der Kommiſſion, über den Heffter'ſchen Antrag zur Tagesord-
nung überzugehen, mit 73 gegen 64 Stimmen abgelehnt.

Der Vorſchlag der Kommiſſion bis d wird einſtimmig angenommen.
Hierauf wird über die Worte: „auf Lebenszeit“ des Koppe'ſchen
Amendements namentlich abgeſtimmt und dieſelben mit 82 gegen 56
Stimmen angenommen (dafür ſtimmten Linke, Centrum u. A., die Mi-
niſter, Präſ. Graf Rittberg, di Dio), ſodann wird das ganze Kop
pe'ſche Amendement, der Paſſus e, bei namentlicher Abſtimmung mit 81
gegen 56 Stimmen angenommen. Jn dem Paſſus g werden die Worte:
„oder auf die Dauer ihres Amtes“ geſtrichen.

Der angenommene Artikel lautet vollſtändig



An die Stelle des Artikels 65, 66, 67 und 68 der Verfaſſungs-
Urkunde vom 31. Januar 1850 tritt die Bildung der Erſten Kammer
durch Anordnung des Königs.

2) Die Erſte Kammer ſoll beſtehen: a. aus den großjährigen Prin-
zen des Königlichen Hauſes; b. aus den Häuptern der Hohenzollern
ſchen Fürſtenhäuſer c. aus den Häuptern der früheren reichsſtändiſchen
Geſchlechter in Preußen d. aus den Häuptern der Familien, denen das
Recht auf Sitz und Stimme in der Erſten Kammer in LinealErbfolge
verliehen wird e. „aus Mitgliedern, welche der König aus dem größe-
ren Grundbeſitze, aus den größeren Städten und aus den Landes Uni-
verſitäten auf Lebenszeit beruft; f. aus ſolchen Mitgliedern, welche der
König auf Lebenszeit ernennt.

3) Die Wirkſamkeit der Erſten Kammer (F8. 1, 2) beginnt am 7.
Auguſt 1852. Bis zu dieſem Zeitpunkte verbleibt es bei den Wahlgeſe
tzen für die Erſte Kammer vom 6. December 1848 und 30. April 1851.

Schluß der Sitzung 3 Uhr. Nächſte Sitzung Montag 10 Uhr.

Zweite Kammer.
35. Sitzung am 5. März 11 Uhr.

Vorſitzender: Graf Schwerin. Am Miniſtertiſch: die Miniſter v.
Bodelſchwingh, Simons, Geh. Juſtizrath Grimm.

Die von der erſten Kammer rückſichtlich der Artikel 94 und 95
der Verfaſſung gefaßten Beſchlüſſe (Ausſchließung der politiſchen Ver-
brechen von der Kompetenz der Schwurgerichte) werden einer beſonderen
Kommiſſion zur Vorprüfung überwieſen.

Die Berathung über die Verordnung vom 3. Januar 1849 wird
bei dem 7. von der Kommiſſion vorgeſchlagenen Zuſatz Artikel wieder
aufgenommen. Derſelbe lautet: Artikel 7. Wenn die in dem erſten
Abſatze des Artikel XIX. des Geſetzes über die Einführung des Straf-
geſetzbuches erwähnten ſtrafbaren Handlungen nicht vermittelſt der Preſſe
begangen ſind, ſo kommen hinſichtlich der Kompetenz die allgemeinen
Regeln des Artikel XIII. jenes Geſetzes zur Anwendung.

Wentzel und Genoſſen beantragen dagegen: Auch die im erſten
Abſatz des Artikels XIX. des Einführungeſetzes zum Strafgeſetzbuch
bezeichneten ſtrafbaren Handlungen, jedoch von den im 8. 102 des
Strafgeſetzbuches vorgeſehenen, nur die Beleidigungen einer der beiden
Kammern, eines Mitgliedes derſelben, einer andern politiſchen Körper-
ſchaft, des verantwortlichen Staats Miniſterii oder eines Mitgliedes
deſſelben, gehören als politiſche Vergehen vor die Schwurgerichte. Sind
dieſe Handlungen durch die Preſſe begangen, ſo bleibt das Geſetz vom
12. Mai 1851 maßgebend.

Scheerer führt aus, daß die Verordnung vom 30. Juni 1849,
auch nach der Anſicht des Ober Tribunals, keine Geſetzeskraft mehr
habe. Dem Wentzelſchen Antrage, der von der Vorausſetzung ausgehe,
daß die Kompetenz Verhältniſſe für die Aburtelung politiſcher Vergehen
zweifelhaft ſeien, ſtänden keine beachtungswerthen Gründe zur Seite;
der Antrag ſei überwiegend humoriſtiſcher Natur. Wie der Abgeord-
nete Scheerer äußert, es ſei den Antragſtellern mit dem Antrage wohl
nicht recht Ernſt geweſen, bedeutet ihn der Präſident unter lautem Bei-
fall, daß dies keine geringere Beleidigung ſei, als wenn ihm Jemand
vorwerfen wollte, er ſpräche gegen ſeine Ueberzeugung.

Simſon erinnert, daß es ſich hier um die Deklaration der beſte-
henden Geſetze, nicht um einen politiſchen Akt handelt, und entwickelt
mittelſt eines geſchichtlichen Rückblicks auf die Strafgeſetzgebung für po-
litiſche Vergehen ſeit Erlaß der Verfaſſung vom December 1848, daß die
Zuſtändigkeit der Schwurgerichte für politiſche Vergehen außer Zweifelſteht.

Auch Geppert ſtimmt mit dem erſten Redner darin überein, daß
die Verordnung vom 30. Juni 1849 durch die ſpätere Geſetzgebung
vollſtändig beſeitigt iſt, und verſichert, daß er keine Verletzung der Ver
faſſung in dem von der Kommiſſion vorgeſchlagene Artikel finden könne.
Wentzel ſchließt ſich der Ausführung Simſon's an und erwiedert auf
die Auslaſſungen Scheerer's, daß man ihm nicht vorwerfen könne, ſei-
nen Standpunkt je gewechſelt zu haben das ſei aber gerade die Sache
des Humoriſten.

Geh. Rath Grimm. Es iſt darüber allgemeines Einverſtändniß
vorhanden, daß es ſich hier nur um eine Deklaration des beſtehenden
Rechts handelt würde dieſe nicht zu Stande kommen, ſo müßten die Ge
richte und in letzter Jnſtanz das OberTribunal dem vorhandenen Man-
gel abhelfen. Die Kompetenz der Gerichte war durch die Verordnung
vom 30. Juni 1849 geregelt, dieſe Verordnung iſt aber durch das den
Kammern vorgelegte Preßgeſetz unbedingt aufgehoben. Wenn die Kam-
mer darin mit Bezug auf die Kammer feſtgeſetzt hat, daß politiſche Ver-
gehen, die mit einer Strafe unter 3 Jahren bedroht ſind, den Gerichts
Abtheilungen zur Aburtelung zufallen, ſo iſt ſie ganz unzweifelhaft der
Anſicht, daß politiſche Vergehen die auf anderm Wege begangen ſind,
alſo minder wichtig, weil minder öffentlich ſind nicht vor die Schwur-
gerichte kommen ſollen. Von der Majorität, die jene Beſtimmung des
Preßgeſetzes angenommen kann man nur erwarten, daß ſie heute ent-
weder den Artikel der Kommiſſion oder gar nichts annimmt.

Beſeler verſichert, daß es keineswegs, wie der RegierungsKom-
miſſar vorausſetzt, in der Abſicht der Kommiſſion für das Preßgeſe
gelegen, die Aburtelung politiſcher Vergehen, die nicht durch die Preſſe
begangen werden den Schwurgerichten zu entziehen. Die Majorität
bittet er, dem deutſchen Rechtsgrundſatz: in Zweifeln für den Angeklag-
ten hier die Anwendung zu geben: in Zweifeln für die Verfaſſung.

Das Amendement Wentzel wird bei der Abſtimmung mit 136
gegen 126 Stimmen, Art. 7. der Kommiſſion mit 130 gegen 129
Stimmen abgelehnt.

Schluß 3* Uhr. Nächſte Sitzung: Sonnabend 12 Uhr.

Karlsruhe, den 2. März. Die letzthin über das Befinden Sr.
königl. Hoheit des Großherzogs erwähnte Beſſerung hat bisher ſowohl
in Beziehung auf das allgemeine wie das örtliche Leiden angedauert
und läßt uns weitere günſtige Fortſchritte erwarten. (Karlsr. Ztg.)

Großbritannien und Jrland.
London, den 3. März. Die Zeitungen beſprechen insgeſammt die

„große That“ der Wiederbelebung des Vereins zur Abſchaffung der Ge
treidegeſetze. Die „Times“ meinen, daß, wie auch die Wahlen, vielleicht
zum Vortheil der Schutzzölle, ausfallen ſollten, die Bevölkerung und das
Land doch mehr als je ſich für den Freihandel ausſprechen werde. Der
„Globe“ ſieht in der Bildung des Vereins die erſte Antwort auf Lord
Derby's Programm.

Türkei.
Konſtantinopel, den 15. Februar. Der Ferman, welcher die Frage

wegen des heiligen Grabes 2c. in Jeruſalem ordnet, beſtimmt 1) daß
ſowohl römiſchkatholiſche als griechiſche Chriſten die Bethlehem und
Gethſemane-Capellen inne haben ſollen 2) daß die römiſch-katholiſchen
Chriſten an jenen Orten Kirchen und Seminarien ungeſtört erbauen und
errichten und hierzu das nöthige Terrain ankaufen dürfen 3) die grie-
chiſchen Chriſten haben die Erlaubniß, einmal im Jahre auf dem Oel-
berge die Meſſe zu leſen.

Vermiſchtes.
Der Pfarrer Bonaparte.

Acht Meilen von Florenz in Certaldo lebte 1807 ein armer Dorf-
pfarrer Bonaparte. Niemand ahnte, daß er mit dem Kaiſer Napoleon
Bonaparte verwandt ſei. Er hatte Corſika vergeſſen und beſchäftigte
ſich nur mit ſeinen Beichtkindern. Beſonders gern hatte er eine weiße
Henne, einen jungen Burſchen und ein kleines Mädchen, welche beide
letzteren er einmal zu verheirathen gedachte. So lebte er friedlich und
unbekümmert, bis ſich plötzlich ein Geräuſch von Pferdehufen vernehmen
ließ, und der Pfarrhof ſich mit Reitern füllte. Ein General des Kai-
ſers in goldgeſtickter Uniform erſchien ehrerbietig vor dem Pfarrer und
fragte: „Sie heißen Bonaparte und ſind der Oheim Napoleons, des
Kaiſers der Franzoſen und Königs von Jtalien?“

Ja, antwortete der Pfarrer, der unbeſtimmt von der Erhebung
ſeines Neffen gehört hatte.

„Die Mutter Sr. Majeſtät“
Aha, Lätitia.

hat von Jhnen mit Sr. Majeſtät geſprochen.“
kleinen Napoleon.

„Mit dem Kaiſer, und dieſer findet es unpaſſend, daß ein ſo naher
Verwandter hier als armer Dorfprediger lebt. Er ſendet mich, Sie
zu fragen, welchen Biſchofſtuhl Sie einzunehmen wünſchen.“

Der Pfarrer hatte nie einen vornehmern Mann, als einen Biſchof,
geſehen. Er konnte ſich zu nichts entſchließen und fragte nach einiger
Zeit: Jſt denn das Alles wahr? Meine Nichte Lätitia Kaiſerin und
ich habe ihre erſte Beichte gehört! Jch muß mich beſinnen, ehe ich
mich zu einem ſolchen Glückswechſel entſcheide.

Jm Hofe ging es unterdeß ſehr lebhaft zu. Die Soldaten machten
unterdeß dem Lieblinge des Pfarres, der jungen Mattea die Cour; dieſelbe
konnte den ihr beſtimmten Liebhaber nicht leiden und ſah lieber einen ſchönen
Dragoner. Tommaſo, der ihr zugedachte Bräutigam, erzürnte ſich darüber,
wurde aber ausgelacht und ſo lange geneckt, bis er ſich entſchloß, ſelbſt Sol-
dat zu werden. Der Pfarrer ſah dies Alles mit betrübten Blicken und
ſagte zum General: Jch danke meinem Neffen, bleibe aber Pfarrer in
meinem lieben Dorfe, wie bisher. Küſſen Sie in meinem Namen mei-
nen Neffen und Lätitia; Gott erhalte Sie Alle; es ſind brave Kinder,
die in ihrem Glücke auch an den alten Onkel denken. Jch mag weder
Biſchof noch Cardinal werden.

Wenn der Kaiſer etwas befahl, ſo mußte es geſchehen. Der Ge-

Mit dem

neral hatte Befehl, den Pfarrer mit nach Paris zu bringen und bot
daher Alles auf, ihn von ſeinem Entſchluſſe abzubringen. Aber umſonſt.

Als der Kaiſer erfuhr, wie wenig Ehrgeiz ein Bonaparte habe,
zuckte er mit den Achſeln.

Mattea heirathete ihren ſchönen Dragoner und wurde bald die
Frau eines Oberſten.

Tommaſo wurde Soldat und 1814 war er Capitain in der kaiſer
ſerlichen Garde.

Der arme Pfarrer war noch am Ende des Kaiſerreichs in ſeinem
kleinen Dorfe. Er war vielleicht der Glücklichſte in ſeiner Familie.

Vom Kroll'ſchen Eröffnungsball wird eine hübſche Anekdote
erzählt. Unter den anweſenden Masken befand ſich auch ein Türke, der
ſich ziemlich unbehülflich gerirte und deshalb den Spötteleien verſchie-
dener Herren ausgeſetzt war. Einer der Verfolger klopfte ihm auf die
Schulter und fragte: Na, wie geht's, Ungläubiger? Da wandte
ſich die Maske raſch zu dem Frager und entgegnete: „Entſchuldigen Sie,
Herr X., ich bin kein Ungläubiger, ſondern Jhr Gläubiger. Sie wer-
den ſich erinnern, daß Sie den Frack da, den Sie tragen, mir noch nicht
bezahlt haben!“ Damit demaskirte der Unbekannte ſich und zeigte
das Geſicht eines bekannten hieſigen Schneiders, worauf ſofort viele der
jungen Herreu unter dem Gelächter des Publikums verſchwanden.

Jn Königsberg in Preußen erleiden die Friedrichsd'ore beſchä
digende Angriffe von heimlichen Gaunern. Dieſe werfen nämlich die

Goldſtücke in Scheidewaſſer und laſſen ſie eine Weile darin liegen, wäh
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rend welcher Zeit das Fluidum Goldtheile abätzt, dem Goldſtücke aber
äußerlich kein bemerklich verändertes Anſehn giebt, da die Aetzung an
allen Theilen zugleich geſchieht, und nur die Prägung unmerklich ſchwä
cher wird. Die dortige Bank nimmt jetzt kein derartiges Goldſtück
mehr an, ohne es vorher gewogen zu haben. Für einen ſolchermaßen
appretirten Friedrichsd'or ſoll neulich ein Gutsbeſitzer nur 2 Thaler 20
Silbergroſchen erhalten haben.

Die häufigen Unglücksfälle, welche durch Beißen böſer Ketten
bunde entſtanden ſind, haben zu einer eben ſo ſinnigen wie praktiſchen
Erfindung geführt. Man findet nämlich auf dem Hofe eines Hauſes in
Dresden über der Hütte des böſen „Back-An“ mit großen Buchſtaben
die Worte „Jch beiße“ (ausnahmsweiſe mit einem weichen B) geſchrie
ben, die als des Hundes Monolog genugſam zur Vorſicht mahnen.
Wenn nun, wie unzweifelhaft anzunehmen iſt, die Umſchrift während
der Dunkelheit (in jenen Abendſtunden, wo „BackAn“ noch nicht das
Recht zum Beißen eingeräumt werden kann) durch Brillant Feuer er
leuchtet wird, ſo muß dieſer Erfindung allſeitiger Beifall gezollt werden,
da ſie einem längſt gefühlten Bedürfniß entſpricht. Wie einfach erſchei-
nen dem Menſchen die größten GeiſtesErfindungen, wenn ſie zu Tage

efördert ſind, und wie viel Kopfzerbrechen mögen ſie nicht vorher ge
oſtet haben.

Die Mormonen rücken uns näher als eben nöthig. Jn Ham-
burg befinden ſich drei Individuen dieſer Sekte, welche Traktätlein unter
dem Titel „der tauſendjährige Stern“ vertheilen. Jn ihnen wird, ge-
mäß ihrer Glaubensſage, unter anderem behauptet, daß die Wilden im
weſtlichen Amerika von 9*/, Stämmen Jſraels, von denen man nicht
weiß, wo ſie geblieben ſind, abſtammen.

Eine angebliche Gräfin, die zu Paris ſchon in vielen Mode-
waaren Läden c. geſtohlen hatte, wurde neulich über dem Diebſtahle
werthvoller Spitzen ertappt. Sie ließ ſich ſtets die koſtbarſten Sachen
zur Auswahl vorlegen, und wußte dann mit großer Gewandtheit einen
Theil derſelben in ihre Manteltaſchen zu bringen. Es ergab ſich, daß
ſie früher als Kammerjungfer bei der Gräfin diente, deren Rang und
Namen ſie ſich beilegte.

Ein gewiſſer Gatien zu Paris iſt ein ſolcher Kaninchenfreund,
daß er ſeine ganze Wohnung damit anfüllte und ſeinen Hausgenoſſen da
durch äußerſt läſtig wurde. Die Polizei mußte endlich einſchreiten, um
ihn zur Verminderung ſeines Kaninchen Parks zu zwingen.

Jn Paris nahm ſich vor einigen Tagen ein funfzehnjähriges
Mädchen das Leben, weil ihr die Mutter, deren einziges Kind ſie bis
dahin geweſen eben eine kleine Schweſter gegeben hatte. Sie fürchtete
nun, von der Mutter nicht mehr ſo wie ſonſt geliebt zu werden, konnte
dieſen Gedanken nicht ertragen und ſtürzte ſich in das Waſſer.

Jm engliſchen Familienleben ſind die Beweiſe ehelicher Zärtlich-
keit nichts Seltenes, wie die Polizei und Kriminalgerichtshöfe alle Tage

beweiſen. Aber ſo ſchlagende Beweiſe von Liebe, wie neulich eine Frau
in Newhamſhire ihrem Gatten gab, ſind doch etwas außergewöhnlich.
Der Herr Gemahl hatte ſie übel behandelt und ſich dann ins Bett ge
legt, um ſich von ſeinen Strapazen zu erholen. Während er nun,
„keines Ueberfalles gewärtig“, tief ſchlief, nähete ihn die Gemahlin leiſe
und zärtlich feſt in die wollene Bettdecke ein und hieb ihn dann fürch-
terlich durch.
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Zur Berichtigung des Geſchichts-Kalenders.
1) Nr. 93. iſt der 24. Februar 1684 als Georg Friedrich Händel's

Geburtstag angegeben. Freilich findet ſich dieſe Angabe ſogar auf deſ-
ſen Monumente in der WeſtminſterAbtei zu London; ſie iſt jedoch, laut
des Taufregiſters der hieſigen MarienParochie, in welcher H. geboren
war, zwiefach unrichtig (wie bereits vor 5 Jahren in den hier bei
Lippert herausgekommenen „Gedichten eines Bürgerfreundes“ S. 262 f.
nachgewieſen worden). Händel iſt nämlich 1) nicht 1684, ſondern 1685
an das Licht der Welt gekommen, und 2) iſt der 24. Februar ſein
Tauftag geweſen. Als ſeinen Geburtstag giebt die Tradition den
nächſtvorhergegangenen Tag an aber das Kirchenbuch ſchweigt davon.

2) Nr. 101. wird Reil's Taufname Johann Chriſtian allzu com
pendiös durch „Chr.“ bezeichnet, und ſein Geburtstag i. J. 1759 auf
den 28. Februar geſetzt, dagegen wenigſtens Meuſel den 20. angiebt.
Entſchieden unrichtig iſt als ſein Geburtsort Berlin genannt. Dabin
ward er durch unſern hochſeligen König, der ihm beſonders wohl wollte,
erſt nach Stiftung der dortigen Univerſität berufen. Er iſt auch nie
weſentlich wieder nach Halle zurückgekehrt, und kam nur alljährlich ein
mal auf ein paar Sommermonate hierher, um ſeine beiden Anlagen, die
Badeanſtalt und den aus einer kahlen Wüſte in ein Paradies umge-
ſchaffenen Berg, wiederzuſehen und zu genießen, da ihn denn auch wäh
rend eines ſolchen interimiſtiſchen Aufenthalts der Tod hier in Halle
überraſchte. Uebrigens war Reil von Geburt bekanntermaßen ein
Oſtfrieſe, und ſeine leibliche Schweſter die Gattin des hieſigen Prof.
jur. Bathe; Beide konnten auch das Weſen und den Dialekt ihres Hei-
mathslandes niemals verleugnen.

3) Nr. 106. Matthias Flacius bei deſſen FamilienNamen, den
er latiniſirt hatte und welcher zu Deutſch Flach hieß, das nomen gen-
tile „IIIyricus“ wohl hätte zugeſetzt werden mögen, da es ſich ins
gemein dabei findet, war zu Albona einer Mittelſtadt in Jllyrien
oder Jſtrien geboren. Durch einen drolligen Leſefehler iſt daraus „Al
tona“ geworden!

Nr. 87. Was da von Martin Rinkart's Verdienſt um das i. J.
1639 von den Schweden hart bedrängte Eilenburg berichtet wird,
findet ſich und zwar auf Grund des dortigen StadtArchivs weit
genauer in Geißler's „Chronik der Stadt Eilenburg Seite 305
bis 307.

Die Red. ſpricht für dieſe Mittheilungen ihren herzlichen Dank aus.
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Bekanntmachungen.
Uothwendiger Verkauf

beim Königl. Preuß. Kreis Gerichte zu
Halle a. d. S. hierdurch, ſolche

Die geehrten Herren, welche Verſicherungs Weiſe geſchritten werden daß alle diejenigen,
Anträge bei uns eingereicht haben, erſuchen wir welche geneigt ſind, die beſagte Brauerei als

Pachtung zu übernehmen, hiermit erſucht werden,

J. Abtheilung.
Der dem Schuhmachermeiſter Gottlieb Rei-

nicke zugehörige halbe Antheil an dem Hauſe
Nr. 1445, Halle, nebſt Zubehör nach der nebſt
Hypothekenſchein und Bedingungen in der Re
giſtratur (eine Treppe hoch, Zimmer Nr. 17)
einzuſehenden Taxe abgeſchätzt auf 465 Thlr.
25 Sgr. 10 Pf., ſoll
am 21. Juni 1852, Vormittags 11 Uhr,

an ordentlicher Gerichtsſtelle hierſelbſt, eine
Treppe hoch, Zimmer Nr. 6, vor dem Depu-
tirten, Herrn Kreisgerichtsrath Stecher, meiſt-
bietend verkauft werden.

Verkauf oder Verpachtung.
Das Ziegler'ſche Koſſathengut Nr. 3. Frößnitz,

gerichtlich taxirt 34144 Thlr. 6 Sgr. 6 Pf. ſoll von
Obervormundſchaftswegen

den 16. März c. Vormittags 9 Uhr
an Gerichtsſtelle verpachtet oder verkauft werden.

Taxe, Hypothekenſchein und nahere Maaßgaben,
ſind in der Regiſtratur hier einzuſehen.

Löbejun, den 9. Februar 1852.

Königl. Kreisgerichts-Commiſſion.
Hagen.

Ein ordentlicher, ehrlicher Laufburſche, von
rechtlichen Eltern, findet ſofort ein dauerndes Unter

ommen. Zu erfragen in der Expedition dieſes
Blattes.

am 9. März, Nachmittags 2 Uhr, im Preiß'
ſchen Gaſthofe zu Trotha

von uns genehmigt wieder in Empfang zu neh-
men, dann aber an der Wahl der Directions-
und Ausſchuß Mitglieder unſerer Geſellſchaft
fich zu betheiligen.
Das Comité zur Begründung der Obſtbaum-

Verſicherungs- Geſellſchaft im Saalkreiſe.

Holz- Auction.
Am Mittwoch den 10. März, Vormittags von

10 Uhr an, ſollen in dem Holzgrundſtück der
„Lindenbuſch“ benannt, belegen unweit der
Chauſſee von Granau nach Bennſtedt:

8 Klaftern Stammholz,
70 Haufen Zopfholz,
40 Stück Birken,

250 Stück Eichen Nutzſtämme (die beiden letzt-
genannten ſind beſonders paſſend für die
Herren Kutſchwagen Fabrikanten und
Stellmacher),

unter den im Termine bekannt zu machenden Be-
dingungen öffentlich meiſtbietend verkauft werden.

Bennſtedt, den 3. März 1852.
Koch.

Bekanntmachung.
Nachdem der beabſichtigte Verkauf der hieſigen

Brauerei vorläufig wieder aufgegeben worden iſt
und in Folge deſſen eine anderweite Verpachtung
derſelben für das Wünſchenswerthere gehalten
wird, ſo ſoll wiederholt zu einer ſolchen in der

mit der unterfertigten Stelle deshalb bis zum
10. März d. J. in Unterhandlung zu treten und
eventuell einen beziehentlichen Pachtvertrag ab
zuſchließen.

Dabei wird bemerkt, daß bei der Auswahl
der ſich zur pachtweiſen Uebernahme der frag-
lichen Gewerbsgelegenheit etwa Anmeldenden
mehr auf perſönliche Qualifikation als auf die
Erzielung eines hohen Pachtzinſes geſehen wer
den wird.

Stadtſulza, den 27. Februar 1852.
Der Gemeindevorſtand.

Verkaufs Anzeige.
Der Ackermann Gottfried Schneitler sen. zu

Pützlingen beabſichtigt ſein zu Pützlingen
sub Nr. 31. belegenes Ackergut, beſtehend aus
guten Wohn und Wirthſchaftsgebäuden, Gär-
ten, 42 Morgen Land und 8 Morgen
Wieſen öffentlich an den Meiſtbietenden zu ver-
kaufen.

Mit Leitung dieſes Geſchäfts beauftragt, habe
ich zum Verkaufe dieſes Grundſtücks ein Ter-
min auf

den 15. März er., Nachmittags 2 Uhr,
in meinem Geſchäftszimmer dahier anberaumt,
wozu ich Kaufluſtige unter dem Bemerken ein-
lade, daß die Verkaufsbedingungen in dem Ter-
mine mitgetheilt, auch vor demſelben in meinem
Geſchäftszimmer eingeſehen werden können.

Nordhauſen, den 26. Februar 1852.
Der Rechts Anwalt und Notar

Heſſe.



Strohhüte zum Waſchen, Bleichen und Umnähen, ſo

Strohhutfabrik von
wie zum Fä rben, werden angenommen und ſchnell beſorgt in der

L. Sachs Comp.,
Markt Nr. 942.

Frühjahrs-Hüte in neueſten Geſchmack enpfehlen

I Sachs Comp.
Landwirthſchaftliche Maſchinen

Getreidereinigungsmaſchinen von
Rüben und Kartoffelſchneidemaſchinen
Häckſelmaſchinen mit Schwungrad, rung
Druckhäckſelmaſchinen mit Hebel
Handſchrotmühlen mit Steinen

empfiehlt Unterzeichneter, als:

14 bis 25 Thlr.
12 bis 21
36 Thlr.
36
55

Malzquetſchmaſchinen und dergleichen nach neueſter Conſtruction zu möglichſt billigen Preiſen.

Einige dieſer Maſchinen ſtehen zur Anſicht und Prüfung in Halle im Gaſthof „zum grünen
Hof“, in Weißenfels im Gaſthof „zum Schützen“.

G. Sünderhauf, Maſchinenbauer in Zeitz.

Durch alle Buchhandlungen iſt zu beziehen

Algebraiſche Gleichungen
m

Auflöſungen.
Von

Dr. Auguſt Wiegand.
Preis: 2 Sgr.

Halle, den 3. Marz 1852.
Hermann Berner, Markt Nr. 725.

Montag, den 8. Marz, Abends 7 Uhr,

Großes Concert
im Kronprinzen.

1. Comala, dramatiſches Gedicht nach Oſſian
fur Solo, Chor und Orcheſter von Niels W.
Gade.

2. Concert für das Pianoforte mit Orcheſter
begleitung von Ch. Meyer, vorgetragen von
Mad. Tiſchner aus Petersburg.

3. Die Hochzeit der Thetis fur Solo, Chor
und Orcheſter von Dr. C. Löwe.

Billets à 72 Sgr. ſind in der Knapp'ſchen
und Pfeffer'ſchen Buchhandlung und à 10 Sgr.
am Eingange des Saales zu haben. Texte werden
à 1 Sgr. ausgegeben.

Mittwoch, den 10. März c., Abends 6 Uhr,wird zu Schmiedeberg

die Schöpfung
von J. Haydn

aufgefuhrt werden und beehre ich mich, hierdurch
das verehrliche Publikum der hieſigen Umgegend
dazu ganz ergebenſt einzuladen.

Schmiedeberg, den 1. März 1852.
A. Thierbach, Cantor.

Sonntag, den 7. März:
Die Franzoſen in Spanien,

oder

Der Zoögling von Saint-Cyr.
Schauſpiel in 5 Aufzügen. Mit einem Vorſpiele:

Die Eroberung von Tarragona.
von L. v. Alvensleben.

Montag, den 8. März.
Zum zweiten Male:

Adrienne Lecouvreur.
Drama in 5 Akten von Th. Grans.

L. Thieme. A. Döbbelin.
Leipzig, den 5. März.

Courſe Ange Staatspapiere, Angeim 14ThalerFuße. boten, Geſucht e fen. boten, Beſuch.
Preuß. Frdsd'or à 5 Thlr. auf 100 Eeipz. Stadt Obligationen à 3 im 14
Andere ausländiſche Louisd'or à 5 Thlr. Thlr. Fuße v. 1000 u. 300 So 954

nach gering. Ausmünzfuße auf 1001 10 kleinere
Holl. Ducaten à 3 Thlr. auf 100 do. do. 49 101Kaiſerl. do. do. auf 100 do. do. 4407Bresl. do. à 654 As. auf 100 64 Sächſ. erbl. Pfandbriefe à à 34 v. 500 914
Paſſir do. à 65 As. auf 1001 6 von 100 u. 25
Conv.-Spec. u. Gld. auf 100 à 4 von 500 S 1014idem. 10 u. 20 Kr. auf 100 24 von 100 u. 25 S Se tarsrer Pfandbriefe à 3 o S 874

do. à 34 95Staatspapiere. e do. à 4 1013
Actien excl. Zinſen. De Oresd. a v .-Obl. à 34 1091ürin rior l. 44 0Kgl. ſächſiſche Staats- Papiere à 3 im König v Steuer Erede, Kaſſenſch. à

14 z von 1000 u. 800 Thlr. 884 305, im 14 Thlr. F. v. 1000 u. 500 Thlr. 89
J kleinere7777 do. do. v. 500 100 7 St. Schuldſcheine à 33, pr. 1000

do. do. v. 500 u. 200 4 1035 k. öſterreich. Met. pr. 150 fl. à 4415 o do. do. v. 500 u. 200 2102 à 50 T
do. do. kleinere oKönigl. ſächſ. Landrentenbriefe à 34 Actien d. W. B. pr. St.
im 14 Thlr. Fuße v. 1000 u. 500 Thlr. 924 Leipzg- Bank- Actien à 250 Thlr. pr. 100 183

kleinere S Leipz. Dresd. Eiſenb. Act. à 100 Thlr.Act. d. eh. ſächſ.bayr. E. E. bis Mich. 1855 pr. 1001 1584
à 4 ſpäter à 3 v. 100 Thlr. 893 Löbau-Zitt. do. pr. 1001 25do. Sächſ. Schleſ. pr. 100 1014 Berlin Anhalt à 200 pr. 1001 114Prior. Obl. d. ehem. Chmn.Rieſ. eiſ An Magd. Leipz. à 100 pr. 100 239
à 10 Thlr. 4 1004 Thüringiſche do. pr. 1001 753

Druck der Waiſenhaus Buchdruckerei.

Alle Sorten Stroh und Spreu
verkauft in großen und kleinen Partieen die Wittwe
Heinemann in Planena.

e e
Getreidepreiſe.
Halle, den 6. März.

Weizen 2 thlr. 3 ſgr. 9 pf. bis 2 thlr. 20 ſgr. pf.
Roggen 2 5 bis 2 17 6Gerſte 1 15 bis 1 22 6Hafer 25 bie 1 2 e 6Trotz der beſſeren Wege war unſer Getreidemarkt
in dieſer Woche nur ſchwach befahren und haben die
Preiſe ihren bisherigen Stand ziemlich behauptet. Nur
Weizen iſt etwas niedriger zu notiren. Heute zahlte man
für beſſere Sorten nur 60 62 Thlr., während geringere
Waare à 54 58 Thlr. käuflich iſt. Roggen bedingt
nach Qualité 58--63 Thlr. Gerſte 38 44 Thlr. Ha
fer 22—-27 Thlr. pr. Wispel.

Feine Stärke 6 Thlr. Mohn 54 Thlr.
Gries 6 Pflaumen 67Fadennudeln 6 Wau 34Kartoffelmehl 7 Carnarienſaat u
Kümmel 74 Scharte 24Fenchel 8 Hanfſaat 3 2Anis 164

Magdeburg den 5. März. (Nach Wiſpeln.)
Weizen 55 58 Thlr. Gerſte 36 40 Thlr.
Roggen 58 Hafer 23 26Kartoffel-Spiritus, die 14,400 Tralles 37 Thlr.

Nordhauſen, den 2. März.Weizen 2 Thlr. Sr. bis 2 Thlr. 18 Sgr.

Roggen 2 bis 2 18Gerſte 1 6 bis 1 24
Hafer 23 r bis 1 1Sommerſ bisLeinſamen bisLinſen 1 28 vie 2 5Erbſen 1 e 20 bie 2 wReBohnen 1 20 bis 2Wicken bisRüböl pr. Etr. 7 hie 22 Sgr.
LeinölRübekuchen pr. Schog 1 Thlr. 15 Sgr.

Leinkuchen r 242420Reiner Frucht Branntwein pr. Oxhoft (180 Quart)
31 Thlr. bis 32 Thlr.

Wittenberg den 3. März.
Weizen 2 Thlr. 21 Sgr. Pf.
Roggen 2 16Gerſte (große) 1
Gerſte (kleine)

Hafer 1 5Breslau, den 5. März, 2 Uhr 10 Min. Nachm.
Getreidepreiſe: Weizen weißer 58--72 Sgr. do. gelber
62 71 Sgr. Roggen 58 68 Sgr. Gerſte 41-49
Sgr. Hafer 28-32 Sgr.

Stettin, den 5. März, 2 Uhr 8 Min. Nachm.
Weizen Frühjahr 65 bz. Roggen Mai Juni 58, 59
gefordert, Frühjahr 58 bz. Juni Juli 594 bz. RübölMärz April 94 bz., Herbſt 103 bz. Spiritus 133 bz.,
Frühjahr 134 bz. Juni Juli 123 bz.

Hamburg den 5. März, 2 Uhr 45 Min. Nachm.
Getreidebörſe. Roggen und Weizen ruhig zu geſtrigen
Preiſen Verkäufer. Oel 19, 20. Kaffee unverändert.
Zink 3000 Etr. 94 Juni Juli.
7 Sch., 13 Mk. 8 Sch.; kurz, 13 Mk. 83 Sch., 13Mk. 94 Sch. Amſterdam 35 60. Wien 1864.

London Mittwoch, den 3. März, Nachmittags
5 Uhr 30 Minuten. Getreidemarkt mäßig. Geſchäft
ſtockend.

26V

Waſſerſtand der Saale bei Halle:
am 5. März Abds. 6 Uhr am Unterpegel 7 F. 5 3.
am 6. März Morg. 6 Uhr am Unterpegel 7 F. 3 3.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg:
am 5. März,

am alten Pegel Nr. 3 und 4 Zoll, am neuen Pegel
8 Fuß 9 Zoll.

Magdeburg, den 5. März. Zf. Brief. Geld.
Preuß. freiwillige Anleihe 5 SScttaatsſchuld-Scheine 34 S
W Dampfſchifff.Stamm-Act.

Prior. -ActienMatdeburg- Leipz. Stamm-Actien

do. do. Prior. -Actien A.
do. do. do. do. B.do. Halberſt. Stamm-Actien
do. do. Prior. -Actien
do. Wittenb. Stamm-Actien
do. do. Prior. -Actien

W e

Amſterdam kurze Sicht. 144 S
do. 2 Monat aHamburg kurze Sicht. 1515do. 2 Monat 151 SFrankfurt kurze Sicht. Sdo. 2 Monat

Preuß. Friedrichsd'or
Kusländiſch Gold à 5 Thlr. 110,

London, lang, 13 Mk.
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